
Gemeinde Rust / Krs. Lahr 
 

Satzung 

über die Form der öffentlichen Bekanntmachungen 
 

Auf Grund von § 4 Absatz 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg vom 25. Juli 1995 

(Ges. B1. S. 129) und § 1 der ersten Durchführungsverordnung des Innenministeriums vom 

31. Oktober 1955 (Ges. Bl. S. 235) hat der Gemeinderat am 22. September 1972 folgende 

Satzung beschlossen: 

§ 1 

Öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinde erfolgen durch Anschlag an der 

Verkündigungstafel des Rathauses während der Dauer von einer Woche. 

§ 2 

Auf den Anschlag wird gleichzeitig durch einmaliges Einrücken im Verkündigungsblatt der 

Gemeinde hingewiesen.  

§ 3 

Diese Satzung tritt am 16. Oktober 1972 in Kraft. Zum gleichen Zeitpunkt wird die bisherige 

Satzung über die Form der öffentlichen Bekanntmachungen vom 28. Mai 1965 aufgehoben. 

 

Rust, den 22. September 1972 

Bürgermeisteramt 

 

Gez. 

Spoth 


